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	 Bei der Briefwahl muss der verschlossene amtliche Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel im Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle gesandt werden, dass die Unterlagen dort spätestens 
am Wahltag bzw. Tag des etwaigen zweiten Wahlgangs bis 18 Uhr eingehen.  
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

	 Der Wahlbrief wird im Bereich durch folgendes Postunternehmen Deutschen 
Post AG ohne besondere Versendungsform innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland unentgeltlich für den Wähler befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

7.	Wer durch Briefwahl wählt,
•	 kennzeichnet persönlich den jeweiligen Stimmzettel,
•	 legt ihn in den amtlichen gelben Stimmzettelumschlag und verschließt 

diesen,
•	 unterzeichnet die Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe 

des Datums der Unterzeichnung, 
•	 steckt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den Wahlschein in 

den amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag und 
•	 sendet den Wahlbrief an die aufgedruckte Adresse.

	 Bedient sich der Wähler einer Hilfsperson, so hat diese durch Unterschreiben 
der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den 
Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

	 Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die Briefwahl, 
das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen.

8.	Informationen zum Datenschutz
	 Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information 

der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung 
über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und für die Erteilung 
eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen Daten:

8.1
a)	Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder 

Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang 
angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages 
bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 4, 38, 40, 56 des 
Kommunalwahlgesetzes und § 9 der Kommunalwahlordnung.

b)	Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die 
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezo-
genen Daten zur Bearbeitung des Antrages auf der Grundlage von Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. 
§§ 5 Absatz 1, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 
der Kommunalwahlordnung.

c)	Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder 
für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so 
erfolgt die Verarbeitung der von Ihnen und dem Bevollmächtigten in die-
sem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung 
der Bevollmächtigung und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die 
Beantragung eines Wahlscheins bzw. den Empfang des Wahlscheins und 
der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 5 Absatz 1, 38, 
56 des Kommunalwahlgesetzes und den§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 
6 der Kommunalwahlordnung.

d)Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz 
8 der Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte 
Wahlscheine,§ 14 Absatz 11 der Kommunalwahlordnung, sowie ein Ver-
zeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine,§ 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnung.

8.2 	Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. 
	 Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, 

des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Antrages auf Erteilung 
eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Anga-
ben nicht möglich.

8.3 	Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen 
Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutz-
beauftragten sind: Gemeindeverwaltung Laußig, Datenschutzbeauftragter, 
Leipziger Straße 23, 04838 Laußig

8.4 	Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wäh-
lerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das Wählver-
zeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist Empfänger der 
personenbezogenen Daten für die Kommunalwahlen das Landratsamt 
Nordsachsen, Schloßstraße 27, 04860 Torgau als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können 
auch die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte 
sowie der Sächsische Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten 
auch die Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte Empfänger der 
personenbezogenen Daten sein.

8.5 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungül-
tigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Bevollmächtigten und die 
an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf von sechs Monaten 
seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß § 62 Absatz 2 der Kom-
munalwahlordnung

•	 die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch angefochten 
ist oder

•	 sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von 
Bedeutung sein können. 

8.6	 Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende 
Rechte zu:

•	 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 
15 Datenschutz-Grundverordnung)

•	 Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen 
Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)

•	 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-
Grundverordnung)

•	 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

	 Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere durch die Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, §§ 4 Absatz 2, 38, 56 des Kom-
munalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absätze 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, 
durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen das 
Wählerverzeichnis, §§ 4 Absatz 3 und 4, 38, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. 
V. m. § 9 Absatz 1 der Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen 
(siehe Punkt 8.5).

8.7	 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde 
an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Postanschrift: Sächsischer 
Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden; E-Mail: 
saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Laußig, 22. April 2022

Schneider
Bürgermeister

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

In der Gemeinde Laußig  wurde aufgrund der §§ 64, 54, 55 Absatz 3 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. §§ 103c Absatz 2 und 86 Absatz 2 
Nr. 1 Satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der heute geltenden Fassung i. 
V. m. § 20 des Gesetzes zur Ausführung des  Flurbereinigungsgesetzes und zur 
Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429)  in der heute geltenden 
Fassung die Durchführung eines Verfahrens des freiwilligen Landtausches 
angeordnet.


